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23/2017 

 
 

Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller 
Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH 

 
in Paderborn 

 

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden hiermit gemäß § 65 Abs. 2 S. 2 
GmbHG aufgefordert, sich bei der Gesellschaft zu melden. 
 
Paderborn, den 10. Januar 2017 
 
Die Liquidatoren 
 
gez. Landrat     gez. Kreisdirektor 
Manfred Müller    Dr. Ulrich Conradi 
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24/2017 
Öffentliche Bekanntmachung 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

untere Jagdbehörde 
Aldegreverstr. 10 – 14 

33102 Paderborn 
 
 

Allgemeinverfügung 
 
1. Die Schonzeit für Überläuferkeiler und Überläuferbachen wird vom 16. Januar 2017 bis 31. Juli 

2017 aufgehoben. Von der Schonzeitaufhebung ausgenommen sind führende Stücke. 
 
2. Die Schonzeitaufhebung für die genannte Altersklasse des Schwarzwildes erstreckt sich auf alle 

Feldreviere mit Schwarzwildvorkommen im Kreis Paderborn. Als Feldreviere gelten Jagdbezirke 
mit einem Waldanteil von weniger als 30 %. Die Flächen des Bundesforstbetriebes Rhein-Weser 
(ehemals Bundesforstamt Senne) sind ausgenommen von der Schonzeitaufhebung. Ausgenom-
men sind ferner Naturschutz- und Vogelschutzgebiete. 

 
3. Die Schonzeitaufhebung wird unter der Auflage erteilt, dass die Anzahl der – in diesem Zeitraum 

– erlegten Stücke Schwarzwild unter Angabe des Alters, Geschlechts und des Monats spätestens 
bis zum 31. August 2017 der Unteren Jagdbehörde des Kreises Paderborn gemeldet werden. Ein 
Formblatt ist zu Ihrer  Verwendung beigefügt. 

 
4. Die Entscheidung ergeht mit Zustimmungen der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildscha-

densverhütung in Bonn,  des  Kreisjagdberaters Herrn Forstdirektor a.D. Franz Lödige sowie des 
Jagdbeirates des Kreises Paderborn. 

 
5. Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die Voraus-

setzungen für die Aufhebung der Schonzeit entfallen. 
 
6. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 31. Juli 2017. 
 
7. Die Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. 1999 S. 602), zuletzt geändert 
durch Art. 1 Gesetz zur Modernisierung des Verwaltungsverfahrens-gesetzes und zur Anpassung 
weiterer Rechtsvorschriften vom 20. 5. 2014 (GV. NRW. S. 294), öffentlich bekannt gemacht. Sie 
wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Paderborn wirksam. 

 
8. Diese Verfügung kann bei der unteren Jagdbehörde, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, 

während der allgemeinen Geschäftszeiten im Gebäudeteil C, Raum C 01.18 in der 1. Etage,  ein-
gesehen werden.  

 
9. Die Entscheidung ergeht gemäß § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 

2849), in Verbindung mit § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen; jeweils in der zur-
zeit geltenden Fassung, sowie § 1 Abs. 1 Nr. 5 Landesjagdzeitenverordnung Nordrhein-Westfalen 
vom 28.05.2015 (GV. NW  S. 468).  

 
10. Die Aufhebung der Schonzeit erfolgt zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden an landwirtschaft-

lichen Kulturen, aus Gründen der Wildseuchenbekämpfung, insbesondere zur Ausdünnung des 
Schwarzwildbestandes als eine weitere geeignete Maßnahme zum Schutz vor einer Einschlep-
pung und Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Aus Gründen der Wildhege soll in den 
Revieren des Hegeringes Delbrück eine  Ausbreitung des Schwarzwildes in neue Lebensräume 
verhindert werden. 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

74. Jahrgang 18. Januar 2017 Nr. 4 / S. 10    
 
Begründung: 
 
In den Feldrevieren im Kreis Paderborn mit Schwarzwild als Standwild oder Wechselwild sind im Jahr 
2016 erneut erhebliche Wildschäden in den landwirtschaftlichen Flächen aufgetreten. Von der Bache 
abgeschlagene Überläuferrotten haben sich dabei im Feld oft als besonders schadensträchtig erwie-
sen. Aus den Erklärungen der Revierinhaber und der Leiter der Hegeringe im Kreis Paderborn ist 
darüber hinaus folgendes hervorzuheben: 
 
1. Hegering Delbrück 
 

Die Reviere im Hegering Delbrück galten lange als schwarzwildfreies Gebiet. Der landwirtschaftli-
che Strukturwandel mit sehr gutem Nahrungsangebot für das Wild zieht das Schwarzwild aus dem 
Truppenübungsplatz Senne über die Sennebäche Furlbach und Ems hinein in den neuen Lebens-
raum. Überläuferrotten gehen  in den Feldern und Wiesen im Frühjahr und Sommer erheblich zu 
Schaden. Mit dem schnellen Wachstum von Mais und Getreide haben die Überläufer mit Beginn 
der Jagdzeit dann ausreichend Deckung; eine vorherige Bejagung scheitert an der Schonzeit.  
 
Angrenzenden Naturschutz- und Vogelschutzgebieten, wie dem „Steinhorster Becken“ und den 
„Rietberger Emswiesen“ als auch den Feuchtwiesen drohen durch das Schwarzwild  Gefahren für 
die bodenbrütenden Arten, wie dem Brachvogel. Darüber hinaus gilt das Delbrücker Land als 
Hochburg der Schweinezucht. 

 
2. Hegering Hövelhof 
 

Der Schwarzwildbestand hat in den letzten Jahren stetig zugenommen und ist in den Hövelhofer 
Forsten inzwischen Standwild. Zusätzlich wechseln aus dem Truppenübungsplatz Senne insbe-
sondere Überläufer in die Reviere ein und gehen in den Ackerkulturen zu Schaden. Einfallstore 
sind auch hier die Sennebäche; namentlich  Furlbach, Ems, Haustenbach und Krollbach, über die 
inzwischen neue Lebensräume in den Feldregionen von Hövelhof besiedelt werden. 
 
In angrenzenden Feuchtwiesen des „NSG Lauer Wiesen“ drohen durch das Schwarzwild  eben-
falls Gefahren für die bodenbrütenden Arten, wie den Kiebitz. 

 
3. Hegeringe Altenbeken und Bad Lippspringe; zugleich Teil der Gebietskulisse des Schwarzwildrin-

ges Altenbeken-Bad Lippspringe-Sandebeck, sowie die Reviere in Neuenbeken und in Marienloh 
 

Hierbei handelt es sich um Feldreviere, die der Schwarzwild-Intensiv-Zone des Schwarzwildringes 
zuzurechnen sind. In den Feldrevieren des Hegeringes Bad Lippspringe werden als ständiges 
Wechselwild rd. 100 – 150 Stück eingeschätzt; als Standwild ca. 30 – 40 Stück. Im Hegering Alt-
enbeken betragen die Angaben zum Wechselwild rd. 150 – 250 Stücke, die sich in ca. 15 – 20 
Rotten aufteilen.  In den Monaten Januar bis April werden die Felder nach Feldfrüchten des Vor-
jahres abgesucht und die neue Einsaat (Wintergetreide und Mais) wird durch Brechschäden in 
Mitleidenschaft gezogen. Während der Vegetationsperiode von Raps, Mais und Weizen werden 
weitere Schäden durch Fraß und den Aufenthalt der Schweine verursacht. Insbesondere die 
Überläuferrotten verursachen deutliche Schäden. Das Schwarzwild ist hier auch in den Feldrevie-
ren ganzjährig präsent. 

 
4. Hegeringe Atteln, Fürstenberg und Büren 
 

Die den Wäldern der Egge vorgelagerten Feldreviere sowie die Feldreviere der Paderborner 
Hochfläche ebenfalls mit Anbindung an große Waldgebiete stehen vor derselben Herausforde-
rung. Infolge des landwirtschaftlichen Strukturwandels hat das Nahrungsangebot im Feld zuge-
nommen, ohne dass im gleichen Maße eine Bejagung des Schwarzwildes möglich ist. Überläufer-
rotten verursachen ab dem Frühjahr erhebliche Schäden im Feld. Ohne Jagddruck auf die Über-
läufer ist eine Vergrämung von diesen schadensträchtigen Flächen nicht möglich. 
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In den zumeist genossenschaftlich geführten Feldrevieren finden sich aufgrund der hohen Wildschä-
den keine Jagdpächter mehr, die diese Schäden uneingeschränkt übernehmen. Mit der gesetzlichen 
Folge der Übernahme der Wildschäden durch die Jagd-genossenschaften stößt auch die ehrenamtli-
che Selbstverwaltung durch die Jagdvorstände  an ihre Grenzen. Die Bürgermeister der Kommunen 
mit Jagdgenossenschaften ohne Jagdvorstand müssen letztlich als gesetzlicher Notvorstand die Ge-
schäfte der Jagdgenossenschaft wahrnehmen. Diese Mehrbelastung der gemeindlichen Verwaltung 
als auch die der Landwirtschaft durch das Schwarzwild entstehenden Schäden gilt es einzugrenzen.  
 
Die Ausweitung der Jagdzeit auf Überläufer vom 16. Januar bis zum 31. Juli  gibt den Jagdaus-
übungsberechtigten der Feldreviere eine zusätzliche Möglichkeit in den Gesamtbestand des 
Schwarzwildes effektiv einzugreifen. Die im Frühjahr noch niedrige Vegetation im Feld bzw. im Som-
mer vorhandene  Wildäcker, Blühstreifen und Schussschneisen  im Feld befördern eine zusätzliche 
Bejagung der genannten Altersklassen des Schwarzwildes. 
 
Auf der Grundlage der von den Leitern der Hegeringe bestätigten bzw. den Revierinhabern dargeleg-
ten Erklärungen halte ich die Aufhebung der Schonzeit für Überläufer für erforderlich. Zur Vermeidung 
eines „Flickenteppichs“ erfolgt über die im Tenor genannte Eingrenzung hinaus keine Beschränkung 
der Gebietskulisse. 
 
Die Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadensverhütung verweist in ihrer Stellungnahme 
vom 10.01.2017 u.a. auf folgende wesentlichen Aspekte: 
 

Im Unterschied zu anderen Bundesländern orientiert sich die Altersklassendefinition beim 
Schwarzwild am biologischen Alter und nicht am Stichtag. Die Stichtagsorientierung führt in 
anderen Bundesländern dazu, dass Frischlinge aus der 2. Jahreshälfte bereits mit einem Alter 
unter einem Jahr zum nächsten 01.04. als Überläufer klassifiziert werden. Dass damit die ge-
nerelle Überläuferfreigabe in den anderen Ländern aus dieser inhaltlich falschen Altersklas-
seneinteilung resultiert, ist vielen Jägern leider nicht bewusst.  
 
Das besondere Gefährdungspotential der Afrikanischen Schweinepest besteht eindeutig in 
der Verbreitung durch den Menschen. Die Erkrankung wirkt so schnell tödlich, dass betroffene 
Stücke in der Regel nicht mehr in der Lage sind die Infektion weiterzugeben. Nichts desto we-
niger ist eine Verdünnung der Schwarzwilddichte in jedem Fall sachgerecht, da dadurch das 
Risiko des Einschleppens signifikant vermindert wird. 
 
In der Streckenstruktur des Kreises Paderborn der Jahre 2000/2001 bis 2015/2016 fällt auf, 
dass die Frischlingsquote eindeutig zu gering ist. In Übereinstimmung mit dem seinerzeitigen 
„Großversuchs Schwarzwild im Kreis Paderborn“ von 2007 – 2012 geht die Forschungsstelle 
davon aus, dass die Frischlingsquote de facto höher ist, d.h. die Angabe zu einem erheblichen 
Teil auf Ansprachefehler zurückgeht. 
 
Die in der Schonzeit erlegten Stücke sollten in jedem Fall zu einer differenzierten Auswertung 
gesondert erfasst werden.  

 
Beigefügt erhalten Sie daher ein Formblatt zur gesonderten Erfassung der Strecke sowie ein Merk-
blatt mit einem Zahnschema zur Unterscheidung zwischen Frischlingen und Überläufern.  Ausdrück-
lich weise ich  darauf hin, dass die Altersansprache ausschließlich anhand der Schneidezähne im 
Unterkiefer erfolgt.  
 
Gemäß § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz NRW ist die Zuständigkeit der unteren Jagdbehörde für die 
Aufhebung der Schonzeit gegeben. Aus den genannten  Gründen ist die Maßnahme  notwendig und 
im genannten Umfang erforderlich zur Abwendung übermäßiger Wildschäden durch Schwarzwild, zur 
Wildseuchenbekämpfung und der Wildhege. 
Im Auftrag      Anlagen:  Formblatt Streckenmeldung 
gez. Temborius            Merkblatt Zahnschema 
       (Hinweis:Anlagen im Amtsblatt nicht veröffentlicht)
  



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

74. Jahrgang 18. Januar 2017 Nr. 4 / S. 12    
 
25/2017 

Öffentliche Bekanntmachung 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
untere Jagdbehörde 

Aldegreverstr. 10 – 14 
33102 Paderborn 

 
 

Allgemeinverfügung 
 

I. Gemäß § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert 
durch Art. 422 Zehnte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), in 
Verbindung mit § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.12.1994 (GV. NW. 1995, S. 2; 1997, S. 56), zuletzt geändert durch Art. 
1 Ökologisches Jagdgesetz vom 12.05.2015 (GV. NRW. S. 448, ber. S. 629), wird die in § 1 
Abs. 1 Nr. 17 der Bundesjagdzeitenverordnung vom 02.04.1977 (BGBl. I S. 531), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 Zweite ÄndVO vom 25.04.2002 (BGBl. I S. 1487) sowie in § 1 Abs. 1 Nr. 
19 Landesjagdzeitenverordnung Nordrhein-Westfalen vom 28.05.2015 (GV. NW.S.468) fest-
gelegte Schonzeit für Ringeltauben zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden an landwirt-
schaftlichen Kulturen im Gebiet des Kreises Paderborn in der Zeit vom 21. Februar 2017 bis 
zum 31. Oktober 2017 wie folgt aufgehoben: 
 

Gefährdete Kulturen Zeitraum 

Gemüse, Bohnen, Erbsen, Obst 21. Februar bis 31. Oktober 

Getreide 21. Februar bis 31. März 
15. Juni bis 31. Oktober 

Zuckerrüben 15. März bis 31. Mai 

Mais 15. April bis 15. Juli 

Raps 21. Februar bis 31. März 
15. Juni bis 31. Oktober 

 
Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen sowie an Orten, die in einem 
räumlich-funktionalen Zusammenhang zu diesen Flächen stehen, und in den angegebenen 
Zeiträumen ausgeübt werden. 
 
Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen bejagt werden. 

 
II.  Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird auferlegt, die Anzahl der in der Zeit vom 21. 

Februar bis 31. Oktober erlegten Ringeltauben spätestens bis zum 15. November 2017 der 
unteren Jagdbehörde des Kreises Paderborn  zu melden. Die Verpflichtung zur Meldung der 
jährlichen Strecke für das Jagdjahr 2017/2018 zum 15. April 2018 bleibt hiervon unberührt; 
diese Streckenmeldung ist von den Jagdausübungsberechtigten zusätzlich zu tätigen. 

 
III.  Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 

wenn die Voraussetzungen für die Aufhebung der Schonzeit entfallen. 
 
IV.  Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 31.10.2017. 
 
V.  Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. 1999 S. 602), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 Gesetz zur Modernisierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes und zur 
Anpassung weiterer Rechtsvorschriften vom 20. 5. 2014 (GV. NRW. S. 294), öffentlich be-
kannt gemacht. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Pader-
born wirksam. 
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VI.  Diese Verfügung kann bei der unteren Jagdbehörde, Aldegreverstraße 10-14, 33102  

Paderborn, während der allgemeinen Geschäftszeiten im Gebäudeteil C, Raum C.01.18 ein-
gesehen werden.  
 

 
Begründung: 
 
Diese Maßnahme ist im Sinne des Artikel 9 Abs. 1 a) 3. Alternative der EG Vogelschutzrichtlinie er-
forderlich, um erhebliche Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen abzuwenden, weil es keine ande-
re zufriedenstellende Lösung und insbesondere keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt. Die Beja-
gung während der Brut- und Aufzuchtzeit ist deshalb unter arten- und tierschutzrechtlichen Gesichts-
punkten ausnahmsweise vertretbar, zumal die Bejagung auf die tatsächlich gefährdeten Kulturen in 
den kritischen Zeiträumen beschränkt wird. Da erhebliche Schäden nur durch Schwärme verursacht 
werden, dürfen nur Schwarmtauben bejagt werden. Mit dieser Beschränkung wird auch den Belangen 
des Tierschutzes entsprochen, da Schwarmtauben regelmäßig nicht am Brutgeschäft beteiligt sind. 
 
Die Frist unter Ziffer IV ist auf den 31.10.2017 festzusetzen, da in der gesamten Schonzeit gefährdete 
Kulturen vorhanden sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Temborius 
 
Anlage: 1 Formblatt der Taubenstreckenmeldung zum 15. November 2017 
(Hinweis: Anlage  im Amtsblatt nicht veröffentlicht) 
 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

74. Jahrgang 18. Januar 2017 Nr. 4 / S. 14    
 
26/2017 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Umweltamt – Planfeststellungsbehörde –  
 
 
 
 
 

Die Fa. J.H. Frankenfeld GmbH & Co. KG hat einen Antrag auf Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb einer Nassabgrabung zur Gewinnung von Sand 
und Kies nördlich der Lippe in der Gemarkung Anreppen, Flur 3, Flurstücke 270 und 281, sowie einer 
Förderbandtrasse im Überschwemmungsgebiet der Lippe in der Gemarkung Anreppen gestellt.  
 
Alles Nähere ergibt sich aus den dem Antrag beigefügten Plänen, Zeichnungen, Nachweisen und 
Beschreibungen, aus denen Art und Umfang des Unternehmens zu erkennen sind.  
 
Das vorbezeichnete Planfeststellungsverfahren wird durch den Landrat des Kreises Paderborn als 
Planfeststellungsbehörde durchgeführt.  
 
In diesem Verfahren wird auch über die Umweltverträglichkeit der Maßnahme im Sinne des § 3 Abs. 
6 des Gesetzes zur Ordnung von Abgrabungen (Abgrabungsgesetz) i. V. m. dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) und dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – entschieden.  
 
Die Unterlagen können sowohl bei  
 
der Stadtverwaltung Delbrück, Marktstr. 6, 33129 Delbrück, Zi. 301 während der allgemeinen 
Dienststunden,  
 
als auch  
 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Aldegreverstr. 10 – 14, 33102 Paderborn, Gebäudeteil C, 
Zi. C.03.06,  
 
eingesehen werden.  
 
Die Auslegungsfrist von einem Monat beginnt am  
 
09.02.2017 
 
und endet mit Ablauf des  
 
08.03.2017. 
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1. Jeder, dessen Belange durch das Verfahren berührt werden, kann bis spätestens 4 

Wochen nach Beendigung der Auslegung – bis zum 04.04.2017 – bei dem Bürger-
meister der Stadt Delbrück oder dem Landrat des Kreises Paderborn unter den oben 
bezeichneten Anschriften schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen erheben. Die 
Einwendungen sollen eingehend begründet werden. Aus der Einwendung muss die 
vollständige Anschrift des Einwenders hervor gehen. Ebenso soll die Lage des be-
troffenen Grundstücks erkennbar sein. In der Einwendung ist außerdem das Rechts-
gut, für das eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben befürchtet wird, zu 
benennen. Die befürchteten Beeinträchtigungen sind ebenfalls darzulegen. Mit Ablauf 
der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beruhen oder die das Verfahren verzögern. Im Falle eines 
gerichtlichen Verfahrens gilt auch dessen Verlängerung als Verzögerung in diesem 
Sinne.  

  
2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der noch orts-

üblich bekannt gegeben wird. Diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben  
haben, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Be-
nachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Kreis Paderborn und in den örtlichen Tageszeitungen ersetzt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungster-
min auch ohne ihn verhandelt werden kann. Die Vertretung durch einen Bevollmächtig-
ten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch schriftliche Vollmacht nachtzuweisen, 
die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich.  

 
3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme 

am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht er-
stattet.  

 
4. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 

Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung über die Ein-
wendungen an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.  

 
Az.: 61-1 
 
Der Landrat  
des Kreises Paderborn  
Umweltamt – Planfeststellungsbehörde –  
 
Paderborn, den 04.01.2017 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann  
 

 


